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Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Markt Seinsheim – nach-
stehend als Gemeinde bezeichnet -folgende mit Schreiben des Landratsamtes Kitzingen vom 
03.09.1991 - Nr. 33-028/06.1 – genehmigte 
 

Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung des Marktes Seinsheim (BGS-EWS) 

 
Mit Wirkung vom 30.08.1995:1. Änderungssatzung vom 22.08.1995; mit Wirkung vom 01.01.2002: 2. Änderungssatzung vom 
20.11.2001; mit Wirkung vom 28.10.2004: 3. Änderungssatzung vom 27.10.2004; m.W.v.:  07.06.2005: 4. Änderungss. v.  06.06.05 
 

§ 1 
Beitragserhebung 

 
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres 
Aufwandes für die Herstellung der Entwässe-
rungseinrichtung einen Beitrag. 
 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder 
gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
sowie für solche Grundstücke und befestigte 
Flächen erhoben, auf denen Abwasser anfällt, 
wenn 
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum An-

schluss an die Entwässerungseinrichtung 
besteht, 

2. sie an die Entwässerungseinrichtung tat-
sächlich angeschlossen sind, oder 

3. sie auf Grund einer Sondervereinbarung 
nach § 7 EWS an die Entwässerungsein-
richtung angeschlossen werden. 

 
§ 3 

Entstehen der Beitragsschuld 
 
(1) Die Beitragsschuld entsteht im Falle des 
1. § 2 Nr. 1, sobald das Grundstück an die 

Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
werden kann.  

§ 3 Abs. 1 i.d.F.d. 1. Änderungssatzung mit Wirkung 
vom 30.08.1995 
Alte Fassung: 
§ 3 Abs. 1: „§ 2 Nr. 1, sobald das Grundstück an die 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen werden 
kann,“ 
 
2. § 2 Nr. 2, sobald das Grundstück an die 

Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
ist, 

3. § 2 Nr. 3 mit Abschluss der Sonderverein-
barung. 

Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor 
dem Inkrafttreten dieser Satzung liegt, ent-
steht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten 
dieser Satzung. 
 
(2) Wird eine Veränderung der Fläche, der 
Bebauung oder der Nutzung des Grundstücks 
vorgenommen, die beitragsrechtliche Auswir-
kungen hat, entsteht die Beitragsschuld mit 
dem Abschluss der Maßnahme. 
 

§ 4 
Beitragsschuldner 

 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des 
Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücks-
fläche und der Geschossfläche der vorhande-
nen Gebäude berechnet. 
 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außen-
maßen der Gebäude in allen Geschossen zu 
ermitteln. Keller werden mit der vollen Fläche 
herangezogen. Dachgeschosse werden nur he-
rangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Ge-
bäude oder selbstständige Gebäudeteile, die 
nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf 
nach Schmutzwasserableitung auslösen oder 
die an die Schmutzwasserableitung nicht an-
geschlossen werden dürfen, werden nicht zum 
Geschossflächenbeitrag herangezogen; das 
gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die 
tatsächlich eine Schmutzwasserableitung ha-
ben. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben 
außer Ansatz, wenn und soweit sie über die 
Gebäudefluchtlinie hinausragen. 
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(3) Die beitragspflichtige Grundstücksfläche 
wird bei Grundstücken in unbeplanten Gebie-
ten von mindestens 1500 qm Fläche (über-
große Grundstücke) auf das Fünffache der 
beitragspflichtigen Geschossfläche, mindes-
tens jedoch 1500 qm, begrenzt. 
 
(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken 
ist ein Viertel der Grundstücksfläche als Ge-
schossfläche anzusetzen. 
 
(5) Bei Grundstücken, für die eine gewerbli-
che Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, 
wird als Geschossfläche ein Viertel der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht; das 
Gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück die 
zulässige Bebauung im Verhältnis zur ge-
werblichen Nutzung nur untergeordnete Be-
deutung hat. 
 
(6) Wird ein Grundstück vergrößert und wur-
den für diese Flächen noch keine Beiträge ge-
leistet, so entsteht die Beitragspflicht auch 
hierfür. Gleiches gilt im Falle der Geschoss-
flächenvergrößerung für die zusätzlich ge-
schaffenen Geschossflächen sowie im Falle 
des Absatzes 3 für die sich aus ihrer Verviel-
fachung errechnete Grundstücksfläche. Glei-
ches gilt auch für alle sonstigen Veränderun-
gen, die nach Abs. 2 für die Beitragsbemes-
sung von Bedeutung sind. 
 
(7) Wird ein unbebautes Grundstück, für das 
ein Beitrag nach Absatz 4 oder Absatz 5 fest-
gesetzt worden ist, später bebaut, so wird der 
Beitrag nach Absatz 1 neu berechnet. Dem so 
ermittelten Betrag ist der Betrag gegenüber-
zustellen, der sich im Zeitpunkt des Entste-
hens der neu zu berechnenden Beitragsschuld 
(§ 3 Abs. 2) bei Ansatz der nach Absatz 4 o-
der Absatz 5 berücksichtigten Geschossfläche 
ergeben würde. Der Unterschiedsbetrag ist 
nachzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstel-
lung eine Überzahlung, so ist für die Berech-
nung des Erstattungsbetrages auf den Bei-
tragssatz abzustellen, nach dem der ursprüng-
liche Beitrag entrichtet wurde. Der Erstat-
tungsbetrag ist vom Zeitpunkt der Entrichtung 
des ursprünglichen Beitrages an nach § 238 
AO zu verzinsen. 
§ 5 i.d.F.d. 1.Änderungssatzung mit Wirkung vom 
30.08.1995. 
Alte Fassung vom 10.09.1991: 

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und 
der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berech-
net. 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der 
Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller wer-
den mit der vollen Fläche herangezogen. Dachge-
schosse werden nur herangezogen, soweit sie ausge-
baut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, 
die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Schmutzwasserableitung auslösen (Nebengebäude), 
werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Ge-
schosse, die tatsächlich eine Schmutzwasserableitung 
haben. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer 
Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtli-
nie hinausragen. 
(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nut-
zung ohne Bebauung zulässig ist, wird als Geschoss-
fläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz ge-
bracht; das Gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück 
die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen 
Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat. 
(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken wird der 
Beitrag zunächst nur nach der Grundstücksfläche ver-
anlagt. 
(5) Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für 
diese Flächen noch keine Beiträge geleistet, so entsteht 
die Beitragspflicht auch hierfür. Gleiches gilt im Falle 
der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich 
geschaffenen Geschossflächen. Gleiches gilt für alle 
sonstigen Veränderungen, die nach Abs. 2 für die 
Beitragsbemesung von Bedeutung sind. 
(6) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Bei-
trag nach Absatz 3 oder Absatz 4 festgesetzt worden 
ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Abs. 1 neu 
berechnet. Dem so ermittelten Betrag ist der Betrag 
gegenüberzustellen, der sich im Zeitpunkt des Entste-
hens der neu zu berechnenden Beitragsschuld (§ 3 Abs. 
2) bei Ansatz der nach Absatz 3 oder Absatz 4 berück-
sichtigten Geschossfläche ergeben würde. Der Unter-
schiedsbetrag ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegen-
überstellung eine Überzahlung, so ist für die Berech-
nung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz ab-
zustellen, nach dem der urspüngliche Beitrag entrichtet 
wurde. Der Erstattungsbetrag ist vom Zeitpunkt der 
Entrichtung des ursprünglichen Beitrages nach § 238 
AO zu verzinsen. 
 

§ 6 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitrag beträgt 
a) pro qm Grundstücksfläche        €   3,34 
b) pro qm Geschossfläche             € 17,38 
 
(2) Für Flächen, für die ein Verbesserungsbei-
trag nach der Satzung vom 21.08.1995 für den 
Umbau der Kläranlage in ein Regenüberlauf-
becken mit Bau einer Druckleitung und neuer 
Kläranlage zu zahlen ist oder festgesetzt wur-
de, richtet sich die Beitragshöhe nach der Sat-
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zung vom 10.09.1991 (€ 1,69/qm Grund-
stücksfläche – € 6,83/qm Geschossfläche. 
§ 6 i.d.F d. 1. Änderungssatzungm.m.W. v. 30.08.1995 
Text in der Fassung vom 10.09.1991: 
Der Beitrag beträgt 
pro Quadratmeter Grundstücksfläche DM   3,30 
Pro Quadratmeter Geschossfläche      DM 13,35 

§ 7 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Zustel-
lung des Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 8 
Erstattung der Kosten für  

Grundstücksanschlüsse 
 
(1) Die Kosten für Grundstücksanschlüsse 
sind, soweit diese nicht nach § 1 Abs. 3 EWS 
Bestandteil der Entwässerungseinrichtung 
sind, in der jeweils tatsächlich entstandenen 
Höhe zu erstatten. 
 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Ab-
schluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner 
ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Er-
stattungsanspruchs Eigentümer des Grund-
stücks oder Erbbauberechtigter ist. § 7 gilt 
entsprechend. 
 

§ 9 
Gebührenerhebung 

 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der 
Entwässerungseinrichtung Einleitungsgebüh-
ren. 
 

§ 10 
Einleitungsgebühr 

 
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach der Zahl 
der auf dem Grundstück ständig wohnenden 
Personen und nach der Grundfläche aller vor-
handenen Gebäude berechnet. Stichtag für die 
Feststellung der Berechnungsfaktoren ist der 
15. des Monats für den jeweiligen Monat. 
 
(2) Die Einleitungsgebühr beträgt im Monat 
a) pro Person                                  €  3,70 
b) pro qm Grundfl. aller Gebäude  €  0,01 
 

§ 11 
Gebührenzuschläge 

 
Für Abwässer, deren Beseitigung einschließ-
lich der Klärschlammbeseitigung (Beseiti-
gung) Kosten verursacht, die die durchschnitt-
lichen Kosten der Beseitigung von Hausab-
wasser um mehr als 30 v. H. (Grenzwert) ü-
bersteigen, wird ein Zuschlag in Höhe des den 
Grenzwert übersteigenden Prozent- satzes des 
Kubikmeterpreises erhoben. 
 

§ 12 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Ein-
leitung von Abwasser in die Entwässerungs-
einrichtung. 
 

§ 13 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des 
Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich berechtigt ist. Ge-
bührenschuldner ist auch der Inhaber eines 
auf dem Grundstück befindlichen Betriebs. 
Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
schuldner. 
 

§ 14 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 
(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. 
Die Einleitungsgebühr wird einen Monat nach 
Zustellung des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 1.4., 
1,7. und zum 1.10. jeden Jahres Vorauszah-
lungen in Höhe von 25 v.H. der Jahresabrech-
nung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine sol-
che Vorjahresabrechnung, so setzt die Ge-
meinde die Höhe der Vorauszahlung unter 
Schätzung der Jahresschuld fest. 
 

§ 15 
Pflichten der Beitrags- und  

Gebührenschuldner 
 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind 
verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der 
Schuld maßgebliche Veränderungen unver-
züglich zu melden und über den Umfang die-
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ser Veränderungen - auf Verlangen auch unter 
Vorlage entsprechender Unterlagen - Aus-
kunft zu erteilen. 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
24.10.1985 in der Fassung der 3. Änderungs-
satzung vom 09.04.1991 außer Kraft. 
 
Seinsheim, 10.09.1991 
MARKT SEINSHEIM 
Dorsch, Erster Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsvermerk
Vorstehende Satzung wurde am 10.09.1991 in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktbreit zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an allen Amtstafeln des 
Marktes Seinsheim mit allen vier Ortsteilen hingewiesen. Die Anschläge wurden am 18.09.1991 
angeheftet und am 15.10.1991 wieder abgenommen. 
 
Marktbreit, 16.10.1991 
Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit 
i.A. Baumeister, Leiter der Geschäftsstelle 
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